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9) Landesherrliche Verordnung
vom 29 . December 18 ^ 4, xudl . 26.

I a ii . iZrz.

Von Gottes Gnaden Wir Peter Vorläufige
" Herstellung der

Friedrich Ludwig , Erb-xx-'̂
zu Norwegen, Herzog zu Schleswig, t>°n bestände-
Holstein, Stormarn und der Dith-mä einigen
Marschen, Fürst zu Lübeck, Herzog
und regierender Administrator zu Ol¬
denburg rc.

Thun kund hiemit:

Wir haben nicht nur unverzüglich nach
Unserer Rückkehr zu Unfern geliebten Un-
terthanen diejenigen von dem Französischen
Gouvernement eingeführten Abgaben , die
entweder ihrer Natur nach , oder wegen ih¬
rer Erhebungsart die drückendsten waren,
aufgehoben , sondern auch darauf Bedacht
genommen , die übrigen nach dem Französi¬
schen Steuer - System aufgelegten Abgaben,
deren vorläusige Bcybehaltung zur Bestrei¬
tung der großen und dringenden Staats-
Ausgaben selbstredend unumgänglich noch-



wendig war , so bald als irgend thunlich,
durch ein anderes neu ausgearbeitetes , den

Verhältnissen dieses Landes und seiner Ein¬

wohner , dem Deutschen National - Geiste

und den Grundsätzen des Rechts und der
Billigkeit mehr angemessenes Abgaben -Sy-

stem zu ersetzen . Bey näherer Erwägung
aller hierbei ) cintretenden Umstände , haben

Wir aber Uns überzeugt , daß die Ausfüh¬
rung des von Uns hierzu entworfenen Plans

mehrere Jahre Ruhe und eine Menge Vor¬
arbeiten erfordere , und daß es den Unrer-
thanen des Landes gar zu drückend werden
würde , wenn das in seinem Plan und der

Ausführung eben so unvollkommene als feh¬

lerhafte Französische Abgaben - System so

lange fortdauern müßte , bis zur Ausfüh¬
rung jenes Plans alles gehörig vorberei¬
tet ist.

Diese Betrachtungen haben Uns bewo¬

gen , die vor der Französischen Occupatio»

bestandenen Abgaben vorläufig wieder her¬
zustellen , jedoch mir einigen Modificationen,
die so wohl der bey der neuen Organisation
des össemlichen Dienstes zum Grunde lie¬

gende Plan , als die Nothwendigkeit , zur

Bestreitung der durch die Zeitumstände so

sehr vermehrten Bedürfnisse des Staats die

nöthigen Hülfsmittel herbey zu schaffen und
solche
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solche auf die am wenigsten drückende Weise
aufbringen zu lassen, erforderten. Uns
haben jedoch während Unserer Regierung
die verschiedenen Mängel und Fehler dieses
älteren Abgaben-Systems, welche eine viel-
jährige Gewöhnung zwar weniger fühlbar
machen, jedoch nicht aufheben konnte, nicht
entgehen können, und Wir werden daher
mit Eifer darauf Bedacht nehmen, die Zur
Einrichtung eines besseren Systems nöthi-
gen Vorbereitungen zu fördern, um, sobald
es die Umstände gestatten, den Unterthanen
die Wohlthaten desselben zufließen zu lassen»

Zeder Eingesessene der älteren Districte
dieses Landes mag wohl beherzigen, daß
die Abgaben vom Grunde und Boden, wel¬
che bey weitem den größeren Theil der Lan¬
desherrlichen Einkünfte ausmachen, seit der
Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts nicht
nur nicht erhöhet, sondern vielmehr durch
die Verwandlung der Natural-Prästatio¬
nen in Geld- Abgaben nach äußerst mäßi¬
gen Preisen und gänzliche Erlassung eines
beträchtlichen Theils derselben sehr bedeu¬
tend vermindert sind, und um so bereitwil¬
liger sich angelegen seyn lassen, diejenigen
Einrichtungen, so viel an ihm ist, zur Aus¬
führung bringen zu helfen, welche die so

B



i8

ganz veränderte Lage der Umstände und
Verhältnisse erfordert.

Mit Rücksicht hierauf wird folgendes
angeordnet:

§. i.
Mit dem Zi . December 1814. hört das

Französische Steuer - System , so weit sol¬
ches bisher noch provisorisch beybehalten
war , völlig auf . Jedoch müssen selbstre¬
dend alle Rückstände von dem Jahre 1814.
und den vorigen Jahren annoch nach diesem
Steuerfuß entrichtet werden. Auch wird
derselbe zur Repartition solcher Gelder Vor¬
behalten , die etwa nach Anordnung des
Ober - Gemeinde- Raths zur Ausgleichung
und Erstattung der wahrend der Französi¬
schen Occupatio« entstandenen Schulde«,
geleisteten Vorschüsse oder zu bezahlenden
Lieferungen unv Leistungen nach dem Fuße
der französischen directen Steuern annoch
künftig aufzubringen seyn möchten, in so
weit nämlich entweder die Abtragung einer
Schuld nach diesem Fuße bereits ihren An¬
fang genommen, oder sonstige Gründe da¬
für sprechen möchten- In diesem Falle sol¬
len zur Repartition solcher Gelder die Steu¬
er - Rollen von den Jahren r8rz und 18 4̂,
nach dem jedesmaligen Erfordernisse der
Umstande, zur Anwendung kommen, so wie



Such nach der zur Zeit der Französischen Be¬
setzung bestandenen Territorial-Eintheilung,
in solchen Fällen verfahren werden wird.

§. 2.
Vom i . Januar 1815 an werden alle

unter dem Namen der Ordinair- Gefälle,
ständigen und unständigen Gefälle, Erb¬
heuer- Canon- und Recognitions- Gelder,
Cameral- Gefälle, Zehnten- Gelder u. s. w.
vor der Französischen Occupation bestandene
Dvmanial - Gefälle , imgleichen die Contri-
bution oder Schatzung und Hoheits- Gefälle
nach eben demselben Ansatz und Betrag,
wie sic vor der Einführung des Französischem
Steuer - Systems bestimmt und in den Erd¬
büchern, Contributions-Anschlägen und son¬
stigen Catastern, imgleichen in den Erbpacht-
Contracren und Concessionen verzeichnet wa¬
ren, in den vorgeschriebenen Münzsorten
wiederum entrichtet.

§ » 3 »
Gleichmäßig werden auch vom 1. Jan.

1815 an alle Natural -Prästationen in eben
derselben Maaße wieder hergestellt, wie sol¬
che vor der Einführung des Französischen
Steuer - Systems bestanden haben.

§. 4.
Da während der Französischen Occupa¬

tion manche Zerstückungen geschlossener
B L



Bauen und Stellen odpr auch einzelner
Grundstücke Statt gefunden haben , wodurch
manche Abänderungen in den Cataftern und
Hebungs - Registern nothwendig werden,
die Erhebung der öffentlichen Abgaben aber
nicht ausgesetzt werden kann ; so sind die
sammtlichen Abgaben , die auf einer solchen
neuerlich zerstückten Stelle haften , so wie
sie am Zi . December 1 .810 in denHerrschaft-
lichen Registern aufgeführt waren , von dem
Hausbesitzer , oder wenn auf der zerstückten
Stelle kein Haus vorhanden wäre , von
demjenigen , der den größern Theil dersel¬
ben besitzt , mit Vorbehalt feines Regresses
gegen die übrigen Interessenten , so lange in
einer Summe zu entrichten , bis derselbe bey
dem Amte , in dessen District die Grund¬
stücke belegen sind , die Repartition dersel¬
ben über die einzelnen Theile und die Ah-
und Zuschreibung in den Registern in ge¬
höriger Ordnung bewirkt haben wird . Diese
Anordnung ist allgemein und unbedingt , und
es sinder von derselben durchaus keine Aus¬
nahme Statt ; sie gilt auch in Ansehung der
Erbheuer - ErbzinS - Canon - und Recogni-
tions - Gelder , in so fern das Grundstück,
auf welchem solche haften , während der
Französischen Occnpation theilweise an meh¬
rere Besitzer gekommen seyn möchte.
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§. 5'
Derjenige , auf dessen Namen eine Bau,

Stelle oder sonstiges Grundstück , von wel¬
chem einige Real - Abgaben oder sonstige
Prästationen zu entrichten sind , am gr . Dec.
i8io in den Herrschaftlichen Registern auf¬
geführt stand , wird wegen der davon zu ent¬
richtenden Abgaben zunächst in Anspruch ge¬
nommen , und haftet für selbige so lange,
bis er denjenigen , in dessen Besitz das Grund¬
stück am i . Januar iZiZ sich befindet , auf
dem Amte gehörig anweiset . Hierzu ist aber
nicht hinreichend , daß der Name des »gegen¬
wärtigen Besitzers bloß angezeiger werde,
sondern es muß auch zugleich angegeben und
mittelst Vorzeigung der Kaufbriefe oder son¬
stigen Documente oder Nachweisung der ge¬
schehenen Transcription bescheiniget werden.
Zu welcher Zeit und auf welche Weise das
Eigenthum oder der Civil - Besitz auf den
gegenwärtigen Besitzer übergegangen ist,
damit derselbe zur Bewirkung der Umschrei¬
bung auf seinen Namen angehalten werden
könne.

Nach Publication dieser Verordnung
sind alle Eingesessene , die im Fall dieser Vor¬
schrift sind , schuldig , solches bey ihrem Amte
anzuzeigen ; nach Ablauf von drey Monaten
wird ein jeder bemerkter und nicht schon



angezeigter Fall mit einer nicht zu erlassen¬
den Brüche von iz . Rthlr . zu belegen seyn.
Um davon befreyet zu bleiben hat der Ein¬
gesessene , auf den jene Verfügung anwend¬
bar ist , sich schriftlich bey dem Amte , in
dessen District das Grundstück belegen ist,
zu melden , und dies soll schuldig seyn , den
Empfang der Eingabe zu bescheinigen , da
alsdann im einnetenden Falle der verspäte¬
ten Umschreibung der Säumige für die
Brüche haftet.

§. 6.
Ist derjenige , auf dessen Namen ein

solches Grundstück am gi . Deccmber iFio.
aufgeführt stand , verstorben , so haften auf
gleiche Art dessen Erben in soliäurn für die
Entrichtung der darauf hastenden Abgaben,
bis sie auf die im § . 5 . bestimmte Weise den

gegenwärtigen Besitzer gehörig angewiesen
haben.

§. 7.
Die Landesherrlichen Hof - und Eigenbe-

hvrigen in den Kreisen Vechta und Klop-
penburg , deren Colonat - Verhältnisse , nach¬
dem durch d'ie Verordnung vom io . März
d. Z . , die Leibeigenschaft und Hörigkeit
gänzlich aufgehoben ist , künftig nach der
Münsierschen Erbpacht - Ordnung vom 21.
September 1735 . näher bestimmt werden



sollen, entrichten bis weiter die Cameral-
Gesälle und sonstigen von ihren Erben ab-
zutzalteuoen Prästationen eben so, wie sie
vor der Französischen Occupation dazu schul¬
dig waren , indem unter den im §. 2. ge¬
dachter Verordnung vom io . Marz d. >Z-,
erwähnten Verbindlichkeiten, die als aus
der Leibeigenschaft und Hörigkeit fließend
mit derselben zugleich aufgehoben worden,
keine von solchen registerlichen Cameral - Ge¬
fällen und Leistungen begriffen sind. Ein
Loskauf, der darüber etwan mit der Fran¬
zösischen Domaiuen-Administration geschlos¬
sen seyn möchte, ist durchaus null und ohne
alle rechtliche Wirkung. Wenn von einem
solchen Herrschaftlichen Hof - oder eigenbe-
hörigen Erbe während der Französischen
Occupation einige Grundstücke veräußert
seyn sollten, so findet dasjenige , was im
§. 4. wegen zerstückter Bauen oder Stellen
bestimmt ist, auf selbige gleichfalls seine
Anwendung.

§. 8.
Die ordinaire Conlribution in dem altern

Theil des Herzogthums wird ebenfalls, vom
1. Januar 1315. angercchnet, nach dem bis
zmn zc . December igco . bestandenen Con-
tributions - Anschlag wiederum entrichtet;
und es gilt in Ansehung deren Errichtung
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von den während der Französischen Occupa¬
tio !! zerstückle « oder bis zum Ersten Januar
1315 . an andere Besitzer gekommenen
Grundstücken alles dasjenige , was oben
wegen dieser Fälle verordnet ist . Da jedoch
die Ursachen , weswegen in vorigen Zeiten
den Eingesessenen der vormaligen Vogteyen
Burhave und Bleren eine temporelleHerab¬
setzung der Contribution bewilliget worden,
nicht mehr vorhanden sind , so ist künftig¬
hin von denselben die Contribution nicht nach
dem herabgesetzten , sondern nach dem vollen
Ansatz zu entrichten , dagegen den Einge¬
sessenen der vormaligen Vogtey Eckwarden
in dem Betracht , daß die Ursache jener Her¬
absetzung , die schwerere ordinaire Deichlast,
daselbst noch fortdauert , selbige bis weiter
aniwa - bewilliget wird.

§- y.
Gleichmäßig ist die ordinaire Schatzung

in den Kreisen Vechta und Kloppenburg
vom 1. Januar 181Z . a » wiederum nach
dem vor dem zi . December 1810 . bestan¬
denen Ansatz zu entrichten.

§ . 10.

Eine unmittelbare Folge dieser Wieder¬
herstellung des alten Steuer - Systems in
Ansehung der vorn Grunde und Boden zu



entrichtenden bisherigen Domanial - und Lan¬
desherrlichen Einkünfte ist , daß denjenigen
Ländereyen , welche davon vor dem zi . De-
cember igio . ganz oder zum Theil befreyet
gew >.sen sind , diese Freyheit , so wie sie ih¬
nen rechtmäßig zustand , vom i . Januar
1815 . an wiederum zu Theil wird.

§ . 11.

Da die Bedürfnisse des Staats durch
die politischen Verhältnisse und die Noth-
wcndigkeit der Ausstellung und Unterhal¬
tung eines beträchtlichen Milikairs jetzt
ungleich größer geworden sind , als sie in
früheren Zeiten waren , fo ist es nothwendig
geworden , zur Deckung derselben eine Ver¬
mehrung der Staats - Einkünfte zu bewir¬
ken. Wir haben hierüber bereits in der
unter dem 26 . September igio . erlassenen
Verordnung , wegen einer einzuführenden
Militair - Contingent -Steuer , die den Rech¬
te» und der Billigkeit gemäßen Grundsätze
festgesetzt , und wollen auch jetzt selbige im
Wesentlichen wiederum zur Anwendung
kommen lassen , in sofern , daß die erfor¬
derliche Summe zum Theil durch eine Real-
Abgabe , zum Theil durch eine mäßige Con-
sumtions - Steuer oder Accise, von allen
Eingesessenen des Landes , ohne Unterschied,



und mit gänzlicher Ausschließung aller et-
rvanigen Besreyungen , aufgebracht werden
soll.

§ . 12.

Die zu diesem Behuf auszuschreibenden
Real - Abgaben sollen seyn:

») im älteren Theile des Herzogthums,
Sechs Monate additionelle Conrriburion,
welche sowohl von den contribulionspflichti-
gen Grundstücken nach dem bestehenden
Contribunons - Anschlag , als von allen con-
tributionsfreyen sandereyen nach der im
Jahre igco . bereits geschehenen Ansetzung,
mir Vorbehalt deren erwanigerRecrificanon,
zu entrichten ist , und zu welcher auch die
Eingesessenen der vormaligen Vogteyen
Eckwarden , ohne Rücksicht auf die nach § .
8 . ihnen bis weiter annoch bewilligte Herab¬
setzung der ordinairen Contribukion nach¬
dem völligen Ansatz beyzutragen haben.
Von dieser additionellen Contribution findet
schlechterdings keine Exemtion Starr ; nur
allein die sandesherrlichen Domainen wer¬
den zu derselben aus der Ursache nicht ange¬
setzt , weil deren sammtliche Auskünfte oh¬
nehin in die Herrschaftliche Casse fließen,
also ihre Besteuerung ganz unnütz seyn
würde.
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d ) in den Kreisen Vechta und Kloppen-

burg Vier und ein halber Monat additio-

nelle Schätzung , welche eben so , als die
additionelle Coutriburion im älteren Herzog¬

thum , sowohl von den pflichtigen als von

den schatzungsfreyen Besitzungen ohne ir¬

gend eine Exemtion , außer in Ansehung

der Landesherrlichen Domaiuen , entrichtet
werden soll.

c ) in den drey Kirchspielen Wildeshau¬

sen , Huntlosen und Großen - Kneten , die

Hälfte der daselbst bestehenden ordentlichen
Comribution.

ä ) in der Herrschaft Varel eine Summe

von Zweitausend Achthundert Rthlr . welche

durch die dortige Behörde , jedoch unter

Vorbehalt der Prüfung der Oldenburgi-

schen Cammer , über die sämmrlichen sowohl

pflichtigen als freyen Ländereyen zu reparti-
ren ist.

e) eine jährliche Abgabe von einem

Rthlr . zg Gr . in Golde von jedem Tausend

Reichsthaler , also Eilf Grote von jedem

Hundert Rthlr . oder Ein und ein Zehntel

Grote von jeden Zehn Rthlr . des Brand-

casien - Taxatums aller Gebäude im ganzen

Lande , von welcher bloß in Ansehung der

Kirchen und Kirchthürme , und aus dem

uäa , angeführten Grunde in Ansehung der
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Landesherrlicher : Domanial - Gebäude eine
Befreyung Statt findet»

k) in der Herrschaft Zever eine Summe
von Sechstausend Rthlr . , welche auf den
Fuß der ertraordinairen Contribution , je¬
doch mit Anziehung aller davon frev gewe¬
senen Ländereyen ( nur die Landesherrlichen
Domainen aus der obigen Ursache ausge¬
nommen ) , nach einen : gleichmäßigen Ver¬
hältnis repartirt werden soll»

Die sub s , Z erwähnte additio-
nelle Contribution und Schatzung wird in
eben denselben Münz - Sorten entrichtet , in
welchen die ordinaire Contribution oder
Schatzung bezahlt wird.

§ . r.Z.
Die zu gleichem Behuf auszuschreibende

Consumtions - Steuer oder Accise von star¬
ken Getränken und einigen andern nicht zu
den ersten Bedürfnissen gehörigen Waaren-
Artikeln wird bis weiter nach dem dieser
Verordnung angehangten Tarif entrichtet,
welcher vom i . Januar 1815 . an , mit Auf¬
hebung aller vorhin in den verschiedenen Di-
stricten des Herzogthums bestandeilen ver¬
schiedenen Accise - Rollen , als allgemeiner
Tarif festgesetzt wird . So wie Wir Selbst
diese Accise von allem demjenigen , was zum
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Gebrauch für Unsere Hofhaltung angeschaffr
wird, entrichten lassen wollen, so findet
auch von derselben überall keine Exemtion
Statt , und es werden al!e etwanige Be-
freyungen, die deshalb vor der Französi¬
schen Occupation bestanden haben möchten,
hiemittelst ausdrücklich aufgehoben. Je¬
doch soll denjenigen Städten , welchen nach
ihren Privilegien ein gewisser Anrheil an
der Accise von fremden Getränken zugesichert
ist, solcher nach dem vormaligen Tarif be¬
rechnet, aus der Accise-Einnahme vergütet
werden. Die Accise wird durchgehends in
Golde, oder in anderen cassenmäßigen Mnnz-
Sorten mit dem verordnten Agio, entrichtet.

§. 14»
Die im §. 12 und iz . angeordneten

neuen Abgaben nehmen ebenfalls mit dem
i . Januar igiZ . ihren Anfang, werden
also von diesem Zeitpunkte an berechnet und
entrichtet.

§. §5.
Da die Ausgaben der Herrschaftlichen

Casse das ganze Jahr hindurch gleichförmig
fortgehen, und zur Bestreitung derselben
ein gleichförmiger Fortgang der Einnahme
erforderlich ist; so sollen von jetzt an alle
im obigen erwähnte Real-Abgaben, sowohl



diejenigen , welche bereits vor dem zi . De-
cember igio . bestanden haben , als die im
§ . i2 . dieser Verordnung neu angeordneten,
monatlich entrichtet und erhoben werden;
so , daß in jedem Monate der zwölfte Theil
ihres ganzen jährlichen Betrags an die in
jedem Amte zu bestellenden Einnehmer ent¬
richtet wird . Weil jedoch diese veränderte
Einrichtung noch verschiedene Vorbereitun¬
gen erfordert , so wird die Erhebung der
Abgaben für die Monate Januar und Fe¬
bruar des Zahres 1815 . erst in der letzten
Hälfte des Monats Februar geschehen
können.

§ . 16.

Zn dem Betrachte , daß diese Real - Ab¬
gaben in Verhältniß gegen die in anderen
Landern bestehenden sehr mäßig sind , und
durch die monatliche Erhebung ihre Entrich¬
tung den Unterthanen wesentlich erleichtert
wird , findet weder eine Erlassung der¬
selben außer den gesetzmäßigen Fällen,
wenn solche wegen erlittenen Brandscha¬
dens oder wegen erzeugter 7 Söhne von der
Cammer bewilliget wird , noch eine Befri¬
stung mit ihren Abtrag Statt , und es wer¬
den daher keine Dilations - Gesuche in An¬
sehung dieser Abgaben angenommen werden,
wenn nicht ganz besondere zufällige und



nicht vorher zu sehende Umstände deshal¬
ben angeführt werden können , über welchen
Fall , im § . 77 . der Beamten - Instruction
bestimmt ist. Der Cammer wird zur be¬
sonder n Pflicht gemacht , hierauf strenge zu
halten und nicht ohne sehr erhebliche Gründe
eine Dilation zu bewilligen.

§. l ".
Jeder Einnehmer ist verpflichtet , bei¬

der ersten Hebung der Real -Abaaben in je¬
dem Jahre den monatlichen Betrag dersel¬
ben in dem Quitungsbuche jedes Contribuen-
ten zu noiiren , und unter dieser Annotation
monatlich über den entrichteten Betrag zu
guitiren . Die vor dem Zi . December iZro.
üblich gewesenen Schreibgelder oder He-
bungs - Gebühren werden dem übrigen Be¬
trag der zu erhebenden Abgaben hinzugerech¬
net , und solchergestalt mit denselben zugleich
erhoben und guitirt . § u der nach dem § .
6g . der Beamten -Jnstruction auf dem Amte
und unter specieller Aufsicht des Amtmanns
vorzunehmenden Hebung werden von jedem
Amte ein für allemal gewisse Tage des Mo¬

nats festgesetzt und durch Publicariou be¬
kannt gemacht werden.

§. 18.
In Ansehung der im § . iZ . angeordue-



ten Accise oder Consumtions - Steuer wird
folgendes insbesondere ungeordnet

s ) in Ansehung derjenigen dieser Accise
unterworfenen Waaren , welche aus der
Fremde eingefuhrt werden , ist solche allemal
von demjenigen zu entrichten , der die accisbare
Waare , es sey Zum eigenen Gebrauch oder
Zum Verkauf , aus der Fremde kommen
läßt . Es hat also ein jeder Kaufmann,
der solche accisbare Waaren zur Zeit der
Publication dieser Verordnung vorräthig
hat , oder fernerhin aus dem Auslände er¬
hält , und innerhalb Landes davon verkauft,
die im Lande davon abgcseßten Quantitäten
genau und gewissenhaft anzugeben , und da¬
von die tarifmäßige Accise zu entrichten.
Eben dieses muß auch jeder andere Einwoh¬
ner des Landes thun , der von solchen accis-
baren Waaren etwas zum eigenen Gebrauch
in seiner Haushaltung unmittelbar aus der
Fremde erhält.

b ) Von dem im Lande verfertigten und
verkauften Waaren , welche dieser 'Accise un¬
terworfen sind , muß derjenige , der solche
verfertigt hat , die Anzeige der ganzen da¬
von im Lande verkauften Quantität , mithin
von allem , was er davon , es sey im Gro¬
ßen oder im Kleinen verkauft oder ausge¬

schenkt



schenkt hat , leisten , und dafür die Accise
entrichten.

c) Eine leccage - Vergütung findet bey
den « us der Fremde einznführenden , dieser
Accise unterworfenen , Getränken überall
nicht Statt , also auch nicht an den Orten,
wo sie vorhin üblich gewesen ist . Jedoch
steht den Kausieuten , welche mit Wein und
fremdem Branntwein handeln , frey , die
Fässer vor dem Einlegen aussüllen zu lassen,
und in ihrer Angabe die zum Auffüllen wirk¬
lich verbrauchte Quantität genau anzugeben
und von der ganzen Anzahl Fässer abzu-
ziehen.

6) Da solchergestalt die Accise allemal
entweder von dem einländischen Kaufmann,
der die accisbare Waare aus der Fremde
einführt , oder von dem einländischen Fabri¬
kanten , der sie verfertigt hat , erlegt werden
muß , so . sind die Krämer , Krugwirthe und
Consumenten , die ihre verkauften , ausge-
schenkten oder consumirten Waaren bloß
von einländischen Kaufleuten oder Fabrikan¬
ten angekauft haben , von der Angabe der¬
selben und von Entrichtung der Accise be-
freyet.

«) Wenn jemand accisbare Waaren,
die er im Lande angekauft hat , von denen
also die Accise erlegt ist , an einen Auslän-

C



der verkauft , so kann er nach beygebrachter
gehöriger Bescheinigung über die geschehene
Bezahlung derAccise und über die demnächst
wirklich geschehene Ausfuhr und Verzollung
der Waare bey der Zolistäte , über welche
die Erportation geschehen ist , den Betrag
derAccise wieder vergütet erhalten , wenn
er sich deshalb an das Amt wendet , in des¬
sen District er wohnt . Jedoch findet dies
nur dann Statt , wenn die auf einmal aus-
geführte Quantität wenigstens Einhundert
Pfund von den trockenen Waaren oder ein
halbes Anker von den flüssigen gewesen ist.

k) Alle Angaben der accisbaren Waa¬
ren müssen schriftlich und zwar solchergestalt
abgefaßt seyn , daß sie auf Verlangen des
Einnehmers vor dem Amte eidlich bestärkt
werden können . Die darin enthaltenen
Kahlen müssen nicht mit Kistern , sondern
mit Worten geschrieben seyn.

§ ) Die Angabe der Accife geschieht in
den Städten am Ende eines jeden Monats,
auf dem fände aber von den Branntwein¬
brennern monatlich , von den KaufleMen
und Wirthen am Ende eines jeden Quar¬
tals , aufdemAmte , an den zur Hebung der
Steuern bestimmten Tagen , lind die Accife
wird dann zugleich nach der Angabe an den
Einnehmer entrichtet , nachdem zuvor , wenn



dieser es verlangt , die geschehene Angabe
eidlich bestärkt ist . Dem Amte steht übri¬
gens die Vefugniß zu , wenn es nach sei¬
nem Ermessen die Richtigkeit der geschehe¬
nen Angabe zweifelhaft findet , solche einer
näheren Untersuchung zu unterwerfen.

b ) Wer sich eine Vekürzung der Accise
durch die unterlassene oder unrichtig gesche¬
hene Angabe solcher Waaren , von welchen
selbige zu entrichten ist , zu Schulden kom¬
men läßt , soll nicht nur den Betrag der
Accise erlegen , und überdies den Werth der
verschwiegenen Waare bezahlen , wovon
dem Angeber die Hälfte anheim fällt , son¬
dern auch überdies , nach den Vorschriften
des Gesetzbuches , als Betrüger bestraft wer¬
den , in so fern er nicht durch eidliche Be¬
stärkung einer unrichtigen Angabe in die
Strafe des Meineides verfällt . Gleiche
Strafe trifft denjenigen , welcher sich bey
der nach In . e . gestatteten Zurückforderung
der entrichteten Accise Unrerschleife irgend
einer Art erlauben möchte . Alle solche De-
frandationsfälle werden von dem Amte , in
dessen District der Schuldige wohnt , sum¬
marisch untersucht , und mit Vorbehalt des
Recurses an die Cammer entschieden , in so
fern nicht wegen des dabey verübten Be¬
trugs eine längere Gefängnißstrafe , als von
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vier Wochen zu erkennen wäre, als in
welchem Falle über die Zuerkennung dieser
Gefängnißstrafe von dem bekommenden
Gerichte zu erkennen ist.

§. 19.
Durch den in jedem Amte bestellten Einneh¬
mer werden auch alle übrigeHerrschaftliche
und öffentliche Hebungen in seinem Amte
besorgt, und zwar die Erhebung der Amts¬
und sonstigen Sporteln monatlich, derAeit-
pachtgelder und der unständigen Hebungen
aller Art in den Terminen, in welchen sie
fällig werden; der Beyrräge zur Delinquen¬
ten-Casts-, zur Brandcaffe, der Deich- und
Schlengengelder und anderer ähnlichen Bey-
träge aber zu der Zeit, die durch Amtspub-
licationen bestimmt wird. Der Einnehmer
hat in dieser Rücksicht alle jene Rechte und
Verbindlichkeiten, die vor der Französischen
Occupatio» den Beamten als Hebungs-Be¬
dienten zustande».

§ . 20.

Alle vor der Französischen Occupatio»
bestandenen Gesetze und Anordnungen in
Ansehung der Entrichtung der öffentlichen
Abgaben, der Umschreibung und Reparti-
tion derselben werden, in so fern sie nicht
durch diese Verordnung und durch andere



Lröher erlassene Gesetze, insbesondere durch
die Beamten- Instruction und die verschie¬
denen Sporteln-Taren, eine Abänderung
erlitten haben, hierdurch ausdrücklich wie¬
der hergestellr, und dies auf solange, bis
die Hebung in allen ihren Theilen geordnet,
gesetzlich bestimmt und die Hebungs- Be¬
dienten mir Instructionen versehen werden
können.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Na¬
mens- Unterschrift und beygedruckten Her¬
zoglichen Znsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Olden¬
burg den ay.December 1814.

Peter.



Accise - Tarif.
Wein

Franz - und Rheinwein i Orhoft
i Anker

Spanische - und andere feine
Weine i Orhoft . . .

i Anker . . .
Branntwein.

1) Kornbranntwein
einlandischer i Orhoft .

i Anker
ausländischer i Orhoft .

i Anker
2) Franzbranntwein 1 Orhoft .

1 Anker
g) Rum , Arrack und Ligueure

1 Orhoft . .
1 Anker . . . -

4) Spanischer Branntwein
1 Orhoft
1 Anker

Bier,—  Bremer , Englisch und
andere fremde Viere , i Tonne

Essig , — Wein - Essig 1 Orhoft
Bier - Essig 1Orhoft
Cyder - Essig r Orhoft

Caffee äG . .
Zucker,  roher oder von einheimi¬

scher Fabrik äE . . .
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Z licke r , von ausländischer Fabrik

The e nach dem Preise , von jeden
Zü qr . des Verkaufspreises

äG . . .

Ni

2

ChocoladeäG
CacaobohnenäG . .

Tabak  einheimischer Fabrik nach
dem Preise bis iggr . äK .

bis Zogr . a E .
bis54 .gr. äG .
über A4gr . a G .

eben so der Tabak , der in Rollen
kömmt,

auswärtiger Fabrik allemal das
Doppelte.

Die Münzsorte ist Gold.
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